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In Kooperation mit der Rechtsanwaltskanzlei
wolfgang haydn & kollegen

Prager Str. 14 ( 91217 Hersbruck

Der Jahreswechsel steht zwar noch nicht direkt vor der Tür, aber maßgebliche Neuerungen zum 01.01.2006 sind schon beschlossen.

Weiterhin möchten wir Sie bitten, bei künftigen Neueinstellungen versicherungspflichtiger Arbeitnehmer, beiliegende Checkliste auszufüllen.
1. Meldeverfahren nur noch per elektronischem Datenaustausch.

Ab dem 01.01.2006 dürfen Melde- und Abrechnungsdaten nur noch durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen an die Datenannahmestellen abgegeben werden. Somit werden die seit vielen Jahren bekannten Meldevordrucke und Beitragsnachweise der Vergangenheit angehören.

2. Neue Fälligkeit.
Bisherige Regelung:

Sozialversicherungsbeiträge waren zum 15. des Folgemonats fällig, wenn das Entgelt nach 

dem 15. gezahlt wurde.

Neue Regelung:

Beiträge sind künftig grundsätzlich bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats, in dem das Arbeitsentgelt erzielt wurde, fällig. Bis zu diesem Termin müssen sie also auf den Konten der Krankenkassen sein.

Problem:
Bei Stundenlöhnen werden alle Entgeltabrechnungen letztendlich erst im Folgemonat feststehen. Somit kann erst dann eine Endabrechnung erstellt werden. Danach erfolgt eine Ermittlung der Differenz zwischen Schätzung und tatsächlichem Beitragssoll.

3.Umlageverfahren.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass das bisherige Verfahren zur Umlage ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung von Mann und Frau darstellt. Allerdings muss das Gesetz noch beschlossen werden. Trotzdem möchten wir Sie auch über die Inhalte des Kabinettsbeschlusses informieren:

· Alle Arbeitgeber würden unabhängig von der Größe des Unternehmens dazu verpflichtet werden, die so genannte U2 abzuführen.

· Alle Kassen würden dazu verpflichtet, das Umlageverfahren einzuführen.

· In das Umlageverfahren U1 würden ab 01.01.2006 auch die Angestellten mit einbezogen.

Ihr Steuerberater

[image: image2.png]STEUER RATER

CHRISTOPH
JAECKEL

DiPL.-FINANZWIRT (FH)
PRAGER STR. 14 * 91217 HERSBRUCK

TEL 09151-83260 ® FAX 091 51-832626



Checkliste

 für versicherungspflichtige Beschäftigte
Arbeitgeber:                                                                                                   

	

	

	

	(


Betriebsnummer:

 1.
Persönliche Angaben

Name, Vorname:       

Anschrift:      
Telefon:      
Rentenversicherungsnummer:      
Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann:      
Geburtsname:      
Geschlecht: 
 FORMCHECKBOX 

weiblich
 FORMCHECKBOX 

männlich

Geburtsdatum, Geburtsort:      
Staatsangehörigkeit:      
 2.
Weitere benötigte Angaben
Anzahl der Kinder (bitte amtlichen Nachweis, z.B. Geburtsurkunde, beilegen):

Arbeitgeber ist mein Ehegatte bzw. Lebensgefährte:   FORMCHECKBOX 
 ja              FORMCHECKBOX 
 nein

Sonstiger Angehöriger?

 3.
Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung

Ich bin in der folgenden gesetzlichen Krankenversicherung versichert:

...........................................................................................

4.
Lohnsteuerkarte bitte an uns weiterleiten

	     
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift
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